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1. Einleitung: 

Zum 1. Juli 1998 hat der damalige Bundestag durch eine ambitionierte Gesetzesreform grund-

legende Aspekte im Verhältnis von Kindern und deren Eltern neu geregelt. Beispielsweise 

wurde die Stellung von Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern, die bis dahin als nicht-

eheliche Kinder bezeichnet wurden, erheblich gestärkt. Weiter mussten Eltern, die sich schei-

den ließen nicht mehr zwingend entscheiden, wer die alleinige elterliche Sorge erhält, sondern 

die gemeinsame elterliche Sorge wurde zum Regelfall. Vieles was uns heute selbstverständlich 

erscheint, ist damals neu und auch wegweisend gewesen. 

Am 1. November 2018 lud das Jugendamt der Stadt Marburg daher zu dem Fachtag „20 Jahre 

Kindschaftsrechtsreform, Praxis und Perspektiven“ ein, um gemeinsam einen Rückblick auf die 

seither stattgefundenen Entwicklungen zu werfen. Der Anlass sollte aber auch dafür genutzt 

werden eine Einschätzung der Auswirkungen dieser geschehenen Veränderungen vorzuneh-

men und einen Ausblick für zukünftige Anforderungen und Aufgaben zu wagen. 

Von 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr fand im Technologie- und Tagungszentrum, Softwarecenter 3 in 

Marburg ein reger Austausch zwischen verschiedenen Professionen statt. Insgesamt begrüßte 

die Jugendamtsleiterin Stefanie Lambrecht ein fachkundiges Publikum von etwa 80 Teilneh-

menden. Diese waren unter anderem in Erziehungsberatungsstellen, dem Kinderschutzbund, 

der Stadtpolitik, Schulen, Jugendhilfeämtern und verschiedenen Arbeitskreisen tätig. Weiterhin 

wurde die Veranstaltung von (Familien-)Richtern, Rechtsanwälten aber auch Verfahrensbei-

ständen und vielen weiteren besucht. 

 

 

 

 

  



 - 5 - 

2. Ablauf 
 
 

9:30 bis 10:00 Uhr Ankunft und Anmeldung 
 
10:00 -10:15 Uhr Begrüßung 
 

Stadträtin Frau Dinnebier 

 
10:15 – 11:15  Vortrag 

20 Jahre Kindschaftsrechtsreform 
10 Jahre FamFG, 5 Jahre BKiSchG 

 
Herr Hornung, Richter am OLG Hamm 

 
11:15 – 12:30  Vortrag 

Modelle des Zusammenlebens von Kindern mit ihren getrenntlebenden 
Eltern  
Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis  

 
Herr Dr. phil. Serafin, Jugendamtsleiter Stadt Niederkassel 

 
12:30 – 13:30 Mittagspause 
 
13:30 – 14:45 Vortrag 

Strittige und hochstrittige Paare in der Erziehungsberatung 
 

Herr Harries, Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen und 
Schwangerschaftskonfliktberatung im Philippshaus in Marburg 
Herr Rehse, Erziehungsberatungsstelle des Vereins für Erziehungshilfe in Marburg 

 
14:45 – 15:00 Pause 
 
15:00 – 16:00  Podiumsdiskussion 

Kooperation der Professionen 
 
16:00 – 16:30  Ausblick und Abschluss 
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3. Dokumentation 

Pünktlich um 10:00 Uhr wurde die Veranstaltung durch Frau Stefanie Lambrecht, die sich als 

Jugendamtsleiterin der Universitätsstadt Marburg und Moderatorin des Fachtags vorstellte, er-

öffnet. Sie begrüßte alle Anwesenden herzlich und übergab das Wort an die Marburger Stadt-

rätin Frau Dinnebier.  

 

 

Stadträtin Kirsten Dinnebier 

Diese hieß alle Gäste willkommen und dankte besonders dem Stadtverordneten Herrn Severin 

als Impulsgeber für den Fachtag zum Thema „20 Jahre Kindschaftsrechtsreform“. Mit dem Ju-

biläum einhergehend erklärte Frau Dinnebier, dass seit Eintritt der Reformen einige Änderun-

gen im familienrechtlichen Bereich getätigt wurden, die vor allen Dingen die Situation von Kin-

dern geschiedener oder nicht ehelicher Eltern verbessern sollten. Die Gleichberechtigung die-

ser Kinder gegenüber ehelichen Kindern erscheine heutzutage zwar normal, war jedoch erst 

vor einigen Jahren nur ein selten vorhandener Fall. Ihre Ansprache beendete die Stadträtin 

damit, dass es auch jetzt noch Anforderungen gebe, die im Sinne von Kindern bewältigt werden 

müssten. 
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Nach diesem Grußwort sprach Frau Lambrecht noch einige organisatorische Belange an und 

stellte unter anderem den Tagesablauf vor: 

 

 

Stefanie Lambrecht 

Da an dem Fachtag unterschiedliche Institutionen zusammentrafen wurden verschiedene Vor-

träge aus unterschiedlichen Perspektiven gehalten, um zu gewährleisten, dass ein umfassen-

der Blick auf die Kindschaftsrechtsreform, deren bisherige Auswirkungen und die derzeitige 

Praxis geworfen werden kann. 
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Vortrag 1: Herr Hornung 

20 Jahre Kindschaftsrechtsreform, 10 Jahre FamFG, 5 Jahre 

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) 

   

Nach der kurzen Ansprache von Frau Lambrecht stellte diese den ersten Referenten vor: An-

dreas Hornung, Familienrichter am Oberlandesgericht in Hamm und Mitbegründer der Waren-

dorfer Praxis. Mit jahrelanger Berufserfahrung zeigte dieser die Sichtweise des Gerichts, die 

Praxis sowie die Perspektiven der Kindschaftsrechtsreform auf. 

 

 

Andreas Hornung 
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Er wies zu Anfang darauf hin, dass es verschiedene Problemlagen in den Themen Trennung 

und Scheidung gebe. Zum einen wäre da das Problem zwischen dem Elternrecht (Art. 6 II 1 

GG, 8 EMRK) und dem Kindeswohl/Kinderschutz (Art. 1, 2 GG, §§ 1697a, 1666, 1684 III, IV BGB, 

8a, 42 SGB VIII). Aber auch der innere Loyalitätskonflikt der Kinder gegenüber ihren sich tren-

nenden Eltern sei ein Problemfeld, welches sich auftue. Mitwirkende an Gerichtsverfahren 

seien außerdem an die Schweigepflicht gebunden und müssten dennoch versuchen das best-

mögliche Ergebnis für das Kind hervorzubringen. Die unterschiedlichen Funktionen der jewei-

ligen Instanzen (Gericht, Jugendhilfe) verpflichten die einzelnen Instanzen bei der Durchset-

zung von Hilfen, zu Kooperation und Überzeugung, da sie von anderen Instanzen abhängig 

seien. Herr Hornung erklärte eine weitere erschwerende Ausgangslage verschiedener Instan-

zen, denn sowohl die Sozialarbeiter, als auch Psychologen und Ärzte, sowie Juristen hätten 

eine unterschiedliche Definition bezüglich des Begriffes der Kindeswohlgefährdung. Das Bun-

deskinderschutzgesetz forderte daher im Jahr 2012 zur Reform auf, sodass es eine einheitliche 

Definition für den staatlichen Schutzauftrag des Kinderschutzes seitdem vorhanden sei. Neben 

dieser Neuerung wurden weitere Reformansätze geschaffen, die die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für das Sorge- und Umgangsrecht verbessern sollten, wie beispielsweise der Auf-

trag zur Schaffung lokaler Netzwerkstrukturen im Kinderschutz, insbesondere im Bereich Frü-

her Hilfen (§ 3 KKG).  

Passend dazu stellte Herr Hornung die Frage an das Publikum, ob denn schon Orte bekannt 

seien, welche Strukturen besitzen, die die (Familien-)Richter bei der Beratung und den Hilfen 

miteinbinden würden. Aus dem Publikum kamen drei Meldungen diesbezüglich: 

Die erste Wortmeldung informierte alle Anwesenden über einen Arbeitskreis im Main-Kinzig-

Kreis, in dem ein Beratungszentrum, sowie zwei Familienrichter mitwirken würden. Hier fehle 

es aber an den „Frühen Hilfen“. Die nächste Wortmeldung erklärte, dass es im Raum Offenbach 

einen Verfahrensbeistand, sowie einen Rechtsanwalt gebe, welche in ein Netzwerk für Kinder-

schutz mit eingebunden wären. Die letzte Wortmeldung wies auf den Ort Ravensburg hin. Hier 

befinde sich ebenfalls ein Arbeitskreis in dem auch das Gericht teilnehme, jedoch fehle es dort 

an Schulen und Ärzten in diesem Projekt. 

Mit Hilfe dieser Frage machte Herr Hornung darauf aufmerksam, dass lokale Netzwerkstruktu-

ren vereinzelt vorhanden seien, jedoch eher selten. In Strukturen, wie der „Warendorfer Praxis“ 

verweisen Richter streitende Eltern zuerst an eine Beratungsstelle, bevor sie eine Verhandlung 

eröffnen. Oftmals seien nach Beratungsgesprächen gar keine Verhandlungen vor Gericht mehr 
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nötig. Ein solches Netzwerk müsste jedoch auch noch an vielen anderen Orten gegründet wer-

den, um gerichtliche Verhandlungen bei Streitigkeiten von Eltern zu minimieren. Herr Hornung 

plädierte dafür gerichtliche Verfahrensweisen zu ändern, sodass das Motto „Schlichten statt 

richten!“ befolgt werde. Hochstrittigkeit von Eltern in Trennungsbelangen solle damit minimiert 

und das Kindeswohl gewährleistet werden. 

Im Publikum wurde hierzu eine Frage geäußert. Einer der Gäste wollte wissen wann das Kin-

deswohl gefährdet sei, wenn es ja verschiedene Definitionen dafür gebe. Herr Hornung beant-

wortete dies mit dem Zustand des körperlichen, geistigen, seelischen sowie emotionalen Wohl 

des Kindes. Die letztgenannten Punkte ließen sich jedoch manchmal nur schwer erkennen, 

deswegen brauche es eine gute Zusammenarbeit aller Akteure. 

Eine weitere Frage, welche sich im Publikum auftat, richtete sich nach den Indikatoren von 

Hochstrittigkeit bei Eltern. Herr Hornung erklärte, dass für ihn ein Fall von Hochstrittigkeit von 

Elternteilen schon dann vorhanden sei, sobald diese nach der ersten Verhandlung wieder bei 

ihm vor Gericht stehen würden, obwohl bereits Regelungen getroffen seien. Dies sei ein Zei-

chen davon, dass Eltern es nicht hinkriegen, im Sinne des Kindes, das Anliegen des Umgangs-

kontakts miteinander auszuhandeln und eine dritte, schlichtende Person dafür brauchen.  

In seinem nächsten Punkt brachte Herr Hornung die Gerichtsverfahren zur Sprache. Wenn 

möglich sollten Eltern immer zunächst eine Beratungsstelle aufsuchen bevor sie mit ihrem An-

liegen vor Gericht gehen. Wenn dies nicht möglich sei oder es direkt zu einer Kindeswohlge-

fährdung komme, die beispielsweise durch das Jugendamt erkannt wurde, so werde ein ge-

richtliches Verfahren eingeleitet. Hier muss nach § 155 FamFG die Kindeswohlgefährdung dar-

gestellt, Berichte von Trägern eingereicht und die zu folgende Schutzmaßnahme des Kindes 

zeitnah erörtert werden. Auch ein Gutachter werde oftmals bei Verhandlungen dieser Dinge 

herangezogen.  

An das Publikum gerichtet fragte Herr Hornung, welche Fragen in den Gutachterbögen zu fin-

den seien. Die Antworten aus dem Publikum beliefen sich auf die Aussage, dass danach ge-

fragt werde, welches Elternteil das Sorgerecht haben sollte und welche Umgangsregelung, die 

beste für das Kind wäre, obwohl dies eigentlich die Rechtsfrage des Richters sei. Mit dieser 

Frage wollte Herr Hornung aufmerksam darauf machen, dass Fragen an die Gutachter gestellt 

werden, die sie aus ihrer Position heraus gar nicht beantworten könnten. Aus diesem Grund 

seien auch viele Gutachten für die Richter nicht angemessen brauchbar. 
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Darauf meldete sich einer der Gäste aus dem Publikum. Dieser berichtete von einem Doktor 

der Pädagogik gehört zu haben, welcher festgestellt hat, dass 70% aller Gutachten nach Über-

prüfung als nicht valide befunden wurden und dass in der Folge einige Änderungen eingeführt 

wurden. Herr Hornung bemerkte nach diesem Kommentar, dass es seit 2015 ein Dokument 

der Mindestanforderung für Gutachten gebe, auf die jeder zugreifen könne. Er erläuterte wei-

terhin, dass es als Gutachter wichtig sei immer eine neutrale Haltung gegenüber den Eltern 

und dem oder den Kindern einzunehmen, um einen objektiven Blick für das Geschehen zu 

bekommen. 

 
Zum Abschluss seines Vortrags zog Herr Hornung ein Fazit zu den rechtlichen Rahmenbedin-

gungen. Er sprach davon, dass die Kindschaftsrechtsreform, das Familiengericht und auch das 

Bundeskinderschutzgesetz einen guten Rahmen geschaffen haben, um in (außer-) gerichtli-

chen Verfahren angemessene Ergebnisse, bezogen auf das Kindeswohl gewährleisten zu kön-

nen. Ein wichtiger Aspekt sei dabei die Haltung mit der jede Fachkraft im Einzelfall zur Lösung 

beitrage und inwiefern sie bereit sei in einem Netzwerk zu kooperieren.  

Nach Beendigung des Vortrags eröffnete Frau Lambrecht eine Fragerunde. Hierbei wurde 

nochmal genauer nach der Warendorfer Praxis gefragt. Dokumente dazu stellte Herr Hornung 

für Interessierte zur Verfügung. 

Herr Severin bemerkte danach noch kurz, dass es das Beste für sich trennende Eltern und ihr 

Kind oder ihre Kinder wäre, wenn es erst gar nicht zu einem Gerichtsverfahren kommen 

müsste, sodass das Kindeswohl in diesen Angelegenheiten nicht gefährdet werde. Regelungen 

und Netzwerke könnten (auch hier in Marburg helfen) im Vorhinein aktiv zu werden. Es bestehe 

also Reformbedarf. 
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Vortrag 2:  Herr Dr. Serafin 

Modelle des Zusammenlebens von Kindern mit ihren getrenntlebenden  

Eltern, Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis  

 
Nach der kurzen Fragerunde stellte Frau Lambrecht den zweiten Referenten des Fachtages 

vor. Herr Dr. Marc Serafin ist Jugendamtsleiter der Stadt Niederkassel, arbeitete in verschie-

denen Stationen des sozialen Bereichs und ist, wie Herr Hornung, Mitglied in einem Arbeits-

kreis mit interdisziplinären Strukturen.  

 

 

Dr. Marc Serafin 

Er stellte durch eine Fragerunde fest, dass unter den Gästen Fachleute der sozialen Arbeit, der 

Justiz und der Sozialen Dienste anwesend waren. Viele seien aber auch gleichzeitig Mütter 

und Väter, die als Betroffene mit dem Thema „Trennung innerhalb Familien“ konfrontiert seien. 

In seinem Beitrag stellte Herr Serafin Modelle des Zusammenlebens von Familien vor. Dafür 

berichtete er jedoch zunächst von der Ausgangslage in Deutschland. Hier sei es mittlerweile 

ein ganz normales Merkmal des Kindes, wenn es getrennte Eltern habe. Positiv dabei anzu-

führen sei einerseits, dass ein Drittel aller getrenntlebenden Väter es schaffen würden einen 

regelmäßigen Kontakt zu ihrem Kind zu halten. Gleichzeitig betonte Herr Serafin aber auch, 
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dass es ebenfalls ein Drittel der getrennten Väter aber auch Mütter gebe, bei denen der Kontakt 

zu den Kindern verloren gehe. Festgestellt wurde dabei, dass die Kinder, die in der Nähe zu 

dem Elternteil leben, von dem sie getrennt sind, regelmäßigeren Umgangskontakt halten, als 

jene Kinder, bei welchen der getrennte Elternteil weiter weg wohnt. Dabei wünschten sich die 

meisten Eltern nach der Trennung ein gemeinsames Betreuungsmodell und nicht, dass ein 

Elternteil die ganze Betreuungs- und Erziehungsarbeit neben einem acht Stunden Beruf ma-

chen müsse und das andere Elternteil nicht nur der Geldzahler sei, welches sein Kind nur selten 

sieht. Ein Zusammenleben dieser Art würde als Residenzmodell bezeichnet werden. Ein alter-

natives Modell dazu, welches die Aufgaben besser verteile und einem gemeinsamen Betreu-

ungsmodell näherkomme, sei das Doppelresidenzmodell, auch Wechselmodell genannt. Hier 

haben Kinder bei beiden Eltern ein Zuhause und werden auch durch beide Elternteile betreut. 

Diese teilen sich die elterliche Sorge und beteiligen sich ungefähr gleich an finanziellen Belan-

gen des Kindes. Der Zeitanteil des einen Elternteils liege hier bei mindestens 35% und bei dem 

andern Elternteil bei höchstens 65%. Ein weiteres Modell, welches die Umgangskontakte zu 

beiden Elternteilen gleichmäßig stärkt, sei das Nestmodell. Das Haus oder die Wohnung in 

dem das Kind oder die Kinder vor der Trennung der Eltern gelebt haben, bleibe hier ihr zu 

Hause. Lediglich die Eltern suchen sich ein neues zu Hause und wohnen abwechselnd in dem 

Familienhaus mit ihren Kindern zusammen. Auch hier würden Finanzierung, Betreuung und 

Erziehung auf beide Elternteile gleichermaßen übertragen werden. Dieses Wechselmodell sei 

jedoch kostspieliger, da drei Unterkünfte finanziert müssen. Passend dazu stellte Herr Serafin 

Fragen zu den drei davor genannten Unterkunftsmodellen an das Publikum: 

1. Hat das Leben in einem Doppelresidenzmodell zu viel Wechsel zwischen Wohnun-

gen/Häusern? Brauchen Kinder eher einen klaren Lebensmittelpunkt? 

Die Mehrheit des Publikums antwortete auf diese zwei Inhalte mit „Ja“. 

2. Können (insbesondere kleine) Kinder, Bindungen zu beiden Eltern an zwei Orten auf-

bauen? 

Auch hier antwortete die Mehrheit mit „Ja“. 

3. Funktioniert anteilige Doppelresidenz, wenn Eltern in einem ständigen Konflikt stehen? 

Bei dieser Frage war sich das Publikum unschlüssig. 
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Weiter stellte Herr Serafin dar, welche Voraussetzungen für ein Leben in Doppelresidenz oder 

anteiliger Betreuung nötig seien. Dafür gebe es: 

 Unverzichtbare Voraussetzungen (Zeit und Fähigkeit zur Betreuung der Eltern, sowie 

ein eigener persönlicher Raum für das Kind und Nähe zwischen den Wohnorten der 

Eltern). 

 Begünstigende Faktoren für eine anteilige Betreuung beider Eltern (wie Bindungsfür-

sorge, Zutrauen in gegenseitige elterliche Kompetenz, Akzeptanz des Betreuungsmo-

dells, etc.). 

Sind diese Faktoren nicht vorhanden, so gelten sie als erschwerende Faktoren. 

 Ausschlusskriterien, die dafür sorgen würden, dass keine anteilige Betreuung stattfinden 

könne (familiäre Gewalt gegenüber dem Kind oder einem Elternteil oder nicht vorhan-

dene Erziehungskompetenz, etc.). 

Im Anschluss daran stellte Herr Dr. Serafin den normativen Rahmen des klassischen Familien-

lebens vor, welcher unter anderem in Gesetzen mitverankert sei. Das traditionell bürgerliche 

Familienbild schrieb der Frau hierbei die Aufgaben des Inneren, also der Häuslichkeit (Putzen, 

Kochen, Kindererziehung) zu. Der Mann war für die Äußerlichkeiten, das heißt die Erwerbsar-

beit und die Absicherung der Familie zuständig. Dieses Familienmodell würde bei einer Eltern-

trennung, nach dem Residenzmodell weiterleben. Das Sorgerecht liege nur bei einem Eltern-

teil. Dieses Familienleitbild löste sich jedoch seit den 1970er Jahren immer mehr auf. Im Kon-

trast dazu stellte der Referent die gegenwärtigen Familienmodelle vor, welche unter anderem 

von Pluralisierung gekennzeichnet seien. Hier würden Männer, als auch Frauen berufstätig sein 

und die Familie absichern. Weiter seien die Rollenaufgaben der Geschlechter nicht mehr so 

streng reglementiert, sodass die Väter sich mehr an der Erziehung beteiligen würden. Heutzu-

tage würden die Menschen auch innerhalb ihrer Familien nach individuellem Glück streben. So 

komme es auch dazu, dass es eine höhere Trennungsrate von Partnerschaften gebe als früher. 

In diesem Zusammenhang gab Herr Dr. Serafin eine Leseempfehlung an alle Gäste heraus: 

„Was kommt nach der Familie. Alter Leitbilder neue Lebensformen“ von Elisabeth Beck-Gerns-

heim (1998) stelle die Problematik zwischen den alten Leitbildern in Zusammenhang mit den 

neuen Lebensformen gut dar. Anhand der Darstellung der Familienbilder versuchte der Refe-

rent zu erklären woher Leitbilder des Familienrechts entstammen und warum diese in Konflikt 

mit der heutigen Familienlebenslage kommen würden. Die Priorisierung sei noch im Familien-

recht und in Institutionen, sowie im Arbeitsmarkt verankert. Daraus würden aber Spannungen 
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und Streitigkeiten innerhalb der Familien entstehen, denn diese leben mittlerweile in anderen 

Lebensformen. Ein neues Leitbild (auch innerhalb Institutionen und im Familienrecht) müsse 

etabliert werden. Dafür komme aus der Perspektive des Referenten nur das „shared parenting“ 

in Frage. Unter anderem gebe es schon einen Diskurs bezüglich neuer Reformen des Fami-

lienrechts. Es wurde letzthin durch einen Beschluss (BGH XII ZB 601/15 aus dem Jahr 2017) 

eine gerichtliche Umgangsregelung etabliert, die eine gleichmäßige Betreuung beider Eltern-

teile für das Kind ermögliche. Auch die Konferenz der Justizminister der Länder mahnte an zu 

prüfen, ob das Familienrecht einfach so bleiben könne, wie bisher. Aus entsprechenden Gre-

mien und Verbänden (Kinderschutzbund, Wissenschaftler und Fachkräfte des Familienrechts, 

und der JuristInnentag, sowie Debatten im Bundestag) gibt es Äußerungen und Einschätzun-

gen, dass ein gleichwertiger Umgangskontakt beider Eltern für das Kind das Beste nach einer 

Trennung sei. Das Fazit des Vortrags von Herrn Dr. Serafin bezog sich auf die bevorstehenden 

Aufgaben für eine Besserung hinsichtlich dieser Thematik. Es sei wichtig, dass die Fachkräfte 

hinsichtlich des Familienrechts eine klare Position einnehmen würden und sich für die Gleich-

berechtigung von Eltern nach einer Trennung einsetzen. Dies könne durch Beratung von Ju-

gendamt und Familienberatungsstellen, durch Intervention von Jugendamt und Familienge-

richt und durch interdisziplinäre Zusammenarbeit von Jugendamt, Familienberatung, Fami-

liengericht, Verfahrensbeiständen und Rechtsanwälten geschaffen werden. Selbst wenn es zur 

Hochstrittigkeit von Eltern komme, sollte es laut Herrn Serafin der Regelfall im gerichtlichen 

Verfahren sein, dass beide Elternteile gleichwertig die Betreuung ihres Kindes wahrnehmen. 

Einwände dagegen müssten begründet und bewährt werden. 

 

Nach Beendigung des zweiten Vortrags wurden alle Gäste eingeladen am Mittagstisch mit teil-

zunehme. In der Pause fanden anregende Diskussionen zu den Vorträgen statt.  
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Vortrag 3:  Herr Rehse 

Streitende und sehr streitende Eltern in der Erziehungsberatung 

Nach der Mittagspause trafen sich alle Teilnehmer des Fachtags um 13:40 Uhr wieder im Vor-

tragsraum. Die dritte Fachpräsentation wurde durch Herrn Stephan Rehse, Leiter der Erzie-

hungsberatungsstelle des Vereins für Erziehungshilfe in Marburg, vorgetragen.  

 

 

 

Stefan Rehse 

Der Referent selbst hat die Leitungs- und Geschäftsführungsposition der Erziehungsberatungs-

stelle inne und hat schon viele Erfahrungen sammeln können, die er mit dem Publikum teilen 

wolle. Nachdem zunächst die gerichtliche Perspektive, durch Andreas Hornung und die Ju-

gendamts- bzw. Jugendhilfeperspektive durch Dr. Marc Serafin, in Bezug zur 20-jährigen Kind-

schaftsrechtsreform skizziert wurde, entstand mit dem dritten Vortrag ein erster Einblick der 

Beratungsstellen zum Thema des Fachtags. Da Herr Rehse beruflich schon seit 1981 im Rah-

men der öffentlichen Jugendhilfe gearbeitet und beraten hat, kennt dieser sich mit dem Thema 
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„Streitende und sehr streitende Eltern in der Erziehungsberatung“ gut aus und referierte dem-

entsprechend darüber.  

Zunächst erklärte Herr Rehse, dass getrennte Eltern, die sich uneinig in Bezug auf den Umgang 

mit dem Kind seien, vermehrt an Beratungsterminen in der Erziehungsberatungsstelle teilneh-

men würden. Meistens seien diese Eltern im Streit und werden mit dem Etikett „hochstrittig“ 

belegt. Von 750 Beratungsfällen im Jahr würden über 50% der betroffenen Kinder, solche von 

getrenntlebenden Eltern sein. Die Merkmale von hochstrittigen Eltern seien zum einen lang 

andauernden juristischen Streitigkeiten, bei denen mit der Zeit die Intensität der Streitigkeiten 

steigere und gleichzeitig eine Instrumentalisierung der Kinder stattfinde. Zum andern beziehen 

diese Eltern gerne dritte Personen (aus Institutionen) in den Konflikt mit ein, die dann als 

Schiedsrichter fungieren sollen, während die Eltern in symmetrischen Streitmuster verharren 

und sich weiterhin gegenseitige Vorwürfe machen. Bei den hochstrittigen Angelegenheiten wür-

den Eltern die Interessen des Kindes vergessen und ignorieren. Ein destruktives Potenzial 

werde dabei entfaltet. Beratungen für diese Eltern hätten in Erziehungsberatungsstellen meis-

tens geringe Erfolgsaussichten, deswegen würden Erziehungsberatende eher versuchen El-

tern, die sich noch nicht in der Hochstrittigkeit befinden würden, zu beraten und damit schlim-

meres zu verhindern.  

Herr Rehse stelle sich daher, in Bezug auf die 20 Jahre Kindschaftsrechtsreform, die Frage 

nach den Auswirkungen der Reform in Bezug auf das Streitverhalten der Eltern, da durch die 

gemeinsame elterliche Sorge auch mehr Absprachen nötig seien. Diese Frage sei jedoch nicht 

leicht zu beantworten. Dennoch gäbe es drei Konstellationen von Eltern, die heutzutage die 

Erziehungsberatungsstellen aufsuchen würden. 

Situation 1: Vater, der keinen Kontakt zum Kind hat. 

Situation 2: Elternteile, die um den Kontakt zum Kind streiten. 

Situation 3: Eltern sind sich über das Betreuungsmodell uneinig. 

 

Diese Eltern würden in manchen Fällen aus eigenem Antrieb kommen. In anderen Fällen wer-

den sie vom Jugendamt vermittelt oder müssen die Beratungsstelle, als Auflage des Gerichts 

nach einer Verhandlung, aufsuchen. Werde das Kind in dieser Konstellation von den Beratern 

betrachtet, so falle auf, dass dieses durch die Trennung der Eltern eine bisher vertraute Situa-

tion verliert. Aus diesem Grund sollten Eltern dem Kind Sicherheit geben, indem sie gute Ver-

einbarungen im Sinne des Kindes treffen. Bei Beratungen werde daher versucht Eltern die 
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Sichtweise des Kindes zu eröffnen, damit diese sich besser in die Lage ihres Kindes hineinver-

setzen können. Außerdem werden die Eltern dabei unterstützt die Kommunikation in Bezug auf 

das Kind weiterhin gut zu organisieren. Auch versuche die Beratungsstelle den Eltern zu erklä-

ren, dass ihr eigenes schlechtes Gewissen dem Kind in seiner Situation nicht helfe. Die pas-

senden Methoden seien dafür, so informierte Herr Rehse, Eltern allein und gemeinsam zu be-

raten, zum Beispiel in einem Tandem mit Beratern das Kind und dessen Wünsche miteinzube-

ziehen und den Eltern die Sichtweise des Kindes auf ihr Verhalten zu erläutern.  

Zum Abschluss des Vortrags vertrat Herr Rehse seine Ansicht in Bezug auf das Doppelresi-

denzmodell, welches er aufgrund seiner Beruf- und Beratungserfahrung, für nicht passend 

halte, da die Voraussetzungen, damit dies gut funktioniere, aus seiner Perspektive nur selten 

vorhanden wären. Weiterhin stellte er fest, dass die Anhörung vor Gericht für das Kind eine 

hohe Belastung darstelle und dass die Kindschaftsrechtsreform in dieser Hinsicht keine Fort-

schritte mit sich gebracht habe. 
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Vortrag 4:  Herr Harries, Frau Rahn 

„Die Perspektive des Kindes in der Arbeit mit strittigen  

und hochstrittigen Paaren“ 

Der letzte Vortrag, welcher ebenfalls die Sichtweise der Beratung darstellte, wurde von Herrn 

Frank Harries (Diplom-Psychologe) und Frau Antje Rahn (Diplompädagogin) von der Psycho-

logischen Beratungsstelle Philippshaus in Marburg gehalten. 

 

Frank Harries 

Er erwähnte dazu am Anfang, dass die vom Thema betroffenen Eltern während ihres Tren-

nungskonflikts die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes zu wenig berücksichtigen würden. 

Das Ziel der Trennungsberatung sei daher, Eltern die Sichtweise ihres Kindes wieder näherzu-

bringen und dessen Lage für die Eltern verständlich zu machen. Außerdem würden manche 

Kinder häufig in Muster von Verhaltensauffälligkeiten und -störungen verfallen, da sie sich erst 

an die neuen Lebensverhältnisse gewöhnen müssten. Bei der Beratung versuche die Fachkraft 

dabei die elterlichen Kompetenzen im Umgang mit dem Kind aber auch den Umgang zwischen 

den Ex-Partnern zu fördern, sodass das Wohl des Kindes nicht weiter gefährdet werde. Herr 

Rehse äußerte, dass es gut sei, wenn Trennungskindern ein Mitspracherecht gegeben werde, 

jedoch kollidiere oftmals der Wunsch des Kindes mit dem eigentlichen Kindeswohl. Aus diesem 

Grund sei es wichtig andere Methoden, als ein normales Beratungsgespräch durch Abfragen 
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mit den Kindern zu führen. Beratungen sollten sich hierbei einen anderen Zugang zur Welt des 

Kindes verschaffen. Eine Methode dafür nenne sich „Ostheimer Tiere“. Hierbei verhelfen Holz-

tiere dem Kind seine Gefühle, Gedanken und Wünsche über eine Symbolebene auszudrücken. 

Die Qualitätsvermittlung steige mithilfe dieser Methode, da Empfindungen nicht nur theoretisch, 

sondern Mithilfe von Tieren dargestellt werden können. Diese Methode wurde im Anschluss 

des Vortrags von Herrn Harries von seiner Kollegin Frau Rahn anhand eines Beispiels aus ihrer 

eigenen Beratung mit einem Kind dargestellt.  

 

Antje Rahn 

Das Kind aus dem Beispiel nutzte die Ostheimer Tiere innerhalb eines Spiels mit Frau Rahn, 

um sich ihre Familie und seine darin liegende Lebenslage zu verdeutlichen. Dies geschah bild-

lich und praktisch. Sowohl die Beratung, als auch die Eltern konnten sich in das Kind hinein-

versetzen. Dem gesamten Publikum des Fachtags wurde die Wirkung der Tierdarstellung des 

Kindes anschaulich präsentiert und verständlich weitergegeben, sodass zu sehen war, dass 

das Kind, dessen Eltern schon länger getrennt lebten, diese Situation immer noch nicht verar-

beiten konnte und dem Wunsch der Wiederherstellung seiner früheren Mutter-Vater-Kind-Fa-

milie nachhänge. Anhand dieses Beispiels konnte Frau Rahn allen Anwesenden gut verdeutli-
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chen, dass Trennungen der Elternteile Kinder mitbelasten und ihr Leben nach so einem Ereig-

nis nicht einfach wie gewohnt weitergehe, sondern sie mit einigen (positiven und negativen) 

Veränderungen konfrontiert werden. 

Nach dem Letzten, der vier Vorträge, lud Frau Lambrecht alle Gäste zu einer kurzen Kaffee-

pause ein, um anschließend mit neuem Schwung die letzten zwei Punkte des Fachtags zu 

behandeln. 
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Podiumsdiskussion: 

Nachdem nun alle Referenten der verschiedenen Institutionen ihre Sichtweise bezüglich der 

Auswirkungen von 20 Jahre Kindschaftsrechtsreform geäußert hatten, war es nun an der Reihe 

alle Professionen zusammenzubringen und in eine gemeinsame Podiumsdiskussion einzustei-

gen. Am Podium nahmen neben den vier Referenten Herr Hornung, Herr Serafin, Herr Rehse 

und Herr Harries noch zwei weitere Fachkräfte teil. Herr Petri, als Familienrichter und Direktor 

des Amtsgericht Marburg und Herr Schmidt, als Fachdienstleiter der Sozialen Dienste im Ju-

gendamt der Universitätsstadt Marburg. 

 

 

Von links: Herr Petri, Herr Hornung, Herr Schmidt, Herr Rehse, Herr Dr. Serafin, Herr Harries, Frau Lambrecht 

Ziel der Podiumsdiskussion war es die verschiedenen fachlichen Perspektiven zusammen zu 

bringen und weiterführende Fragen der Zusammenarbeit zu besprechen. Das Publikum wurde 

hierbei auch eingeladen an den Diskussionen mitteilzunehmen und die jeweilige eigene fachli-

che Meinung mit den anderen Anwesenden zu teilen. Frau Lambrecht eröffnete die Podiums-

diskussion mit der Frage:  
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Wie erleben Sie die fachliche Kooperation im Rahmen Ihres Aufgabengebietes, sowohl 

im konkreten Fall, aber auch auf der übergeordneten Zusammenarbeit? Gibt es Verein-

barungen und Strukturen auf die Sie zurückgreifen? 

Herr Petri äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit des Gerichts Marburg mit anderen 

lokalen Instanzen wie dem Jugendamt. Zusammenarbeit und ein stabiles Netzwerk könne sei-

ner Meinung nach aber auch immer nur so gut gelingen, wie die einzelnen Fachkräfte darin 

investieren würden. Er meinte, es gäbe noch Stellen, die ausbaufähig wären, aber im Großen 

und Ganzen sei er zufrieden mit den Kooperationspartnern innerhalb Marburgs.  

Herr Schmidt ergänzte die Aussage des Richters Petri und erklärte, dass gute Vereinbarungen 

zwischen den einzelnen Fachkräften aus dem Jugendamt, den Jugendhilfeteams und den Be-

ratungsstellen bestehen würden und bedankte sich dafür. Weiterhin lobte er die Infrastruktur, 

in der jeder seine Aufgaben kenne und kompetent ausführe. Die Zusammenarbeit mit den be-

teiligten Rechtsanwälten bzw. Rechtsanwältinnen sei hingegen noch verbesserungswürdig. 

Hier gebe es eine große Bandbreite zwischen der Orientierung an den Kindesinteressen und 

der reinen Mandantenvertretung. 

Auch Herr Harries betonte die vielfältigen Kooperationen der einzelnen Instanzen in Marburg. 

In Dingen wie beispielsweise der Hochstrittigkeit befürwortete er häufigere Zusammenkünfte 

der Instanzen, um einen besseren Informationsaustausch von Erfahrungen und einem Dazu-

lernen durch die Perspektiven des anderen zu gelangen. 

 

 

Herr Serafin machte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit der drei großen Instanzen – Ge-

richt, Jugendamt und Beratungsstellen – nochmal deutlich, denn keiner von ihnen allein könne 

die Problematik der Hochstrittigkeit lösen, da sie auch nur begrenzte Handlungsspielräume be-

sitzen würden. Herr Rehse äußerte die Frage, ob Herr Serafin in seinem Arbeitskreis konkrete 

Fälle besprechen würde. Dieser verneinte und erklärte, dass in seinem Arbeitskreis zwei wich-

tige Grundhaltungen immer wieder erarbeitet werden würden. Diese wären zum einen, die Bin-

dung zwischen getrennten Eltern und ihren Kindern zu erhalten und zum anderen eine Dees-

kalation von Streitigkeiten zu erreichen. 
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Herr Hornung erklärte, dass für solche Netzwerke einige Ressourcen gebraucht werden. Je-

doch sehe er die Vorteile in einer guten Zusammenarbeit, denn erstens gäbe es dort eine ge-

meinsame Haltung und zweitens würde das Kennenlernen gestärkt werden, indem die Aufga-

ben des anderen klarer erscheinen und Rollenabgrenzung stattfinden könne. 

 

Wie gestalten sich Lebensumstände und Lebensmittelpunkte von Kindern? Wie sind 

Ihre Erfahrungen dazu und wie beurteilen Sie die verschiedenen Modelle des Zusam-

menlebens und vor allen Dingen Vorteile und vielleicht auch auf Schwierigkeiten des 

Doppelresidenzmodells aufmerksam zu machen. 

Herr Rehse betonte, dass es ihm in der Rolle des Beraters gut damit ergehen würde, wenn 

Eltern Absprachen gemeinsam und ohne Hilfen Dritter treffen könnten. Dies habe nämlich eine 

sehr positive Wirkung auf das Kind. In Bezug zum Doppelresidenzmodell formulierte er keine 

guten Rückmeldungen von Kindern, die dieses Modell in ihrem Alltag mitverankert hatten. Sie 

benannten die ständigen Wohnungswechsel eher als anstrengend.  

Aus Sicht des Familiengerichts meinte Herr Petri, dass auch die Richter eine Änderung der 

Väterrolle wahrnehmen würden. Er tendiere in die Richtung von Herr Rehse und halte das 

Residenzmodell für ein anstrengendes und vor allem für Kinder belastendes Modell, denn es 

muss eine örtliche Nähe der Wohnungen und wirtschaftliche Ressourcen dafür vorliegen.  

Herr Hornung äußerte den Wunsch eine gesetzliche Regelung einzuführen, die gleichberech-

tigt neben den anderen Gesetzen stehe und ermögliche, dass eine gerichtliche Entscheidung 

das Modell der Doppelresidenz oder des erweiternden Residenzmodells möglich mache. Die 

Voraussetzungen zur Anordnung dieser sollten dabei aber eng und präzise für die Richter for-

muliert werden. 

Herr Schmidt gebe der Doppelresidenz eine Chance, wenn denn alle Beteiligten engagiert und 

gewillt und fähig seien es auch umzusetzen. Er deutete darauf hin, dass das Doppelresidenz-

modell für einige Familien das passende Modell sei, jedoch nicht für alle und es nicht verpflich-

tend für alle Familien eingeführt werden sollte, da viele Reibungen damit einhergehen würden. 

Für manche sich trennende Eltern sei es vielleicht gut Distanz zueinander zu schaffen. Durch 

das Doppelresidenzmodell seien diese aber gezwungen in der Nähe voneinander zu bleiben, 

was ihnen vielleicht nicht guttue. 
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Herr Harries machte in diesem Zusammenhang auf die vielfältigen Lebensweisen aufmerksam, 

die in der heutigen Zeit bei Familien herrschen. Aus diesem Grunde müssten auch die Lö-

sungsmöglichkeiten variabel und vielfältig sein. Ein Doppelresidenzmodell, aber auch das Re-

sidenzmodell seien daher nicht für alle Elternteile das geeignete Modell. 

Aus dem Publikum äußerte sich eine Rechtsanwältin bezüglich des Sachverhalts. Sie stellte 

die Situation von sich trennenden Eltern so dar, dass viele von ihnen oftmals durch Ämter in 

Beratungsstellen geschickt werden und diese dort in vielen Terminen mit den Beratern reden 

würden, ohne dabei zu einem Ergebnis zu kommen. Sie stellte die Frage nach einem Lösungs-

vorschlag für stark hochstrittige Elternteile, die überhaupt nicht mehr auf einen Nenner kommen 

würden.  

Ein weiteres Problem sei es in ihren Augen, dass vor Gericht mit viel Mühen und Anstrengung 

Vereinbarungen mit den Eltern getroffen werden, die jedoch schon beim nächsten Umgangs-

kontakt mit den Kindern nicht eingehalten werden würden. Das brechen dieser Vereinbarungen 

werde aber nicht bestraft. Im Sinne von „Frechheit siegt“ werden hierbei aufwändig verhandelte 

Vereinbarungen getroffen, die ohne Konsequenzen gebrochen werden dürften. Auch für dieses 

Problem fragte die Rechtsanwältin nach Lösungsvorschlägen beim Podium. 

Herr Serafin entgegnete auf die Frage der Rechtsanwältin, wie man mit hochstrittigen Eltern 

umgehen könnte, bei denen auch keine Beratungsstelle weiterhelfen könne, dass verschiede-

nen Lösungsansätze weiterführend seien. Er sagte, dass statt Beratung auch Interventionsge-

spräche zwischen Jugendämtern, Gerichten und Beratungsstellen stattfinden könnten. Ziel sei 

es hierbei nicht das Kind von einem Elternteil zu trennen, sondern die Eltern voneinander zu 

trennen. Es sei wichtig zu akzeptieren, dass Eltern nach einer Trennung manchmal nicht mit-

einander kooperieren können. Dies müsse man ihnen zugestehen. Das Jugendamt sollte die 

Eltern dabei unterstützen, dass kein Kontakt zwischen den Eltern stattfinden muss, ihnen aber 

bei Regelungen zu helfen. Die „Übergaben“ des Kindes finden dabei an neutralen Orten, wie 

Schule oder Kindergarten statt. Die Stresssituation werde dem Kind dabei abgenommen, da 

hier kein Raum für Streitereien der Eltern gegeben werde. Die Aufgaben der Pädagogen sei 

also hierbei destruktive Kommunikation zu unterbrechen und strenge Regeln für einen be-

stimmten Zeitraum aufzuerlegen. Dies werde auch „parallele Elternschaft“ genannt. Außerdem 

könnte das Jugendamt im Gespräch mit den Eltern dafür sorgen, dass diese Hilfen zur Erzie-

hung (z.B. Erziehungsbeistand für das Kind, als neutraler Ansprechpartner) annehmen sollen, 
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damit kein Platz für eine Kindeswohlgefährdung gelassen werde. Währenddessen müssen El-

tern psychologisch mit Beratungsstellen bezüglich der Konflikthaftigkeit zusammenarbeiten. 

Laut Herrn Serafin sei eine weitere Möglichkeit die Teilnahme an Programmen, wie „Kind im 

Blick“, „Trennung meistern, Kinder stärken“ und „Kinder aus der Klemme“. Dies seien Instru-

mente, die dabei helfen könnten die Hochstrittigkeit zu beseitigen.  

 

Herr Petri antwortete auf die Frage der Rechtsanwältin bezüglich der Durchsetzbarkeit von 

Umgangsvereinbarungen. Er gebe ihr Recht, dass das Gefühl von „Frechheit siegt“ wahr-

scheinlich bei allen vorhanden bleibe, denn es sei schwierig Konsequenzen zu ziehen, die nicht 

das Kindeswohl gefährden würden. Gesetzliche Regelungen könnten daran, seiner Meinung 

nach, nicht viel daran ändern. 

Herr Hornung äußerte sich ebenfalls aus gerichtlicher Perspektive dazu. Er sagte, wenn wäh-

rend einer Verhandlung schon sichtbar werden würde, dass ein Elternteil überhaupt nicht zur 

Kooperation bereit sei und Familienberatungen als Verzögerung für den Umgangskontaktent-

scheid genutzt würden, dann ordne er Beratungen nicht an. Beratungen würden nur im Sinne 

des Vergleichs einen Fortschritt bringen können und nicht wegen richterlicher Anordnung. 

 

Frau Lambrecht fokussierte dazu nochmal die Frage bezüglich zukünftiger Aufgaben und Her-

ausforderungen mit denen sich beschäftigt werden müsse.  

 

Was werde auf alle am Fachtag versammelten Professionen zukommen? Was müsse 

man interprofessionell weiter behandeln? Und wo seien alle nochmal besonders gefor-

dert? 

Dazu stellte Herr Harries eine aktuelle Situation vor, in der er sich selbst stark gefordert sah 

und sich hilflos vorkam. In der Flüchtlingssituation fanden sich in letzter Zeit auch viele hoch-

strittige Eltern-Kind-Konflikte vor. Hier taten sich Sprachproblematiken auf, Dolmetscher muss-

ten zur besseren Verständigung eingesetzt werden. Die kulturellen Hintergründe der Personen, 

was Trennung und Scheidung betreffe, seien außerdem ganz andere Hintergründe, als bei der 

deutschen Kultur. 

Insgesamt sei bei der Thematik aber auch an die vielfältigen Lebensentwürfe zu denken, die 

einen einfachen Lösungsweg nicht immer bieten könnten. Als Berater müsse man trotz allem 
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zuversichtlich bleiben, selbst wenn hochstrittige Eltern nicht innerhalb der ersten Sitzungen zu 

einem guten Ergebnis kommen würden. 

Herr Schmidt knüpfte daran an, dass sich die Lebenssituation sowohl für Kinder, als auch Er-

wachsene bei Trennungen verändern werde. Biographien werden sich verändern, Berufe wer-

den abgebrochen und neu begonnen werden, Frauen werden mehr im Berufsleben miteinge-

bunden sein. Es werde mehr Mobilität geben. Innerhalb von Familien werden ebenfalls viele 

Änderungen anfallen. Es werde wahrscheinlich mehr Patchworkfamilien und gleichgeschlecht-

liche Ehen geben. Für all das werden neue Lösungen nötig sein. Wichtig dabei sei es, dass ein 

Austausch zwischen den verschiedenen Instanzen öfters stattfinde, denn „Die Zukunft werde 

bunter sein und so müssen auch wir bunter werden“, so Herr Schmidt.  

Herr Rehse führte für die Zukunft an, dass Fachkräfte es schaffen müssten auszuhalten, dass 

sie nicht alle und alles retten können, trotz aller Bemühungen. Die Ausreißer, die hochstrittigen 

Eltern bei denen es zu keiner akzeptablen Lösung kommen kann, gab es und werde es immer 

geben, unabhängig von rechtlichen Konstellationen. Er fragte sich warum der Arbeitsbereich, 

der sich mit dem Thema Hochstrittigkeit befasse, der Einzige sein solle, indem das Motto 

„Frechheit siegt“ nicht gelten dürfe? Es sei auch wichtig zu beachten, dass es sehr viele sich 

trennende Elternpaare gäbe, die es schaffen würden gute Umgangskontakte zu pflegen oder 

aus einer Hochstrittigkeit herauszukommen. Auch meinte er, dass er, wie Herr Schmidt der 

Meinung sei, dass sich noch vieles ändern würde. 

Ergänzend fügte Herr Schmidt noch hinzu, dass jedes Kind, inmitten aller Veränderungen, ei-

nen Anspruch auf Sicherheit und Schutz, gegenüber allen Professionen, die ihm diese geben 

könnten, habe.  

Herr Serafin knüpfte an Herrn Rehses Aussage, dass die Fachkräfte nicht immer in allem einen 

Erfolg haben können, an. Die Professionen seien verpflichtet den Kindern mit Rat und Tat zur 

Seite zu stehen und auch schwierige Sachverhalte für diese zu lösen. Außerdem fügte er hinzu, 

dass er optimistisch sei, dass viele Eltern gute und immer bessere Regelungen für den Umgang 

mit ihren Kindern selbst finden würden. Die Eltern, die damit noch Probleme haben, sollten von 

den Professionen weiterhin gut beraten und unterstützt werden. 

Aus dem Publikum kam noch ein weiterer Beitrag zum Thema Herausforderungen. Ein Fami-

liencoach aus München äußerte sich ebenfalls zu dem Kommentar „Frechheit siegt“. Dies 

könnte seiner Meinung nur dann passieren, wenn keine Kooperation zwischen den einzelnen 
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Instanzen passieren würde. Die Zusammenarbeit müsse in seinen Augen noch viel mehr ge-

stärkt werden. Vor allen Dingen auch zwischen dem Jugendamt und den Beratungsstellen. 

Weitere Arbeitsgruppen, wie die „Warendorfer Praxis“ sollten in Deutschland flächendeckend 

eingeführt werden. Die Professionen dürften sich nicht zufrieden damit geben keinen Erfolg bei 

manchen hochstrittigen Eltern zu haben. Alle Professionen müssten aus ihrem Tunnelblick her-

auskommen und ihre Sichtweisen durch Zusammenarbeit mit den anderen Professionen er-

weitern. Für diese Aussage bekam der Familiencoach aus dem Publikum großen Zuspruch und 

viel Beifall. 

Ein weiterer Gast aus dem Publikum schilderte seine Sicht als Eltern- und Konfliktberater. Er 

erzählte, dass ihm seit einiger Zeit aufgefallen sei, dass Kinder während einer Trennung der 

Eltern in Gefahr seien, denn diese würden dabei nur als Objekt gesehen werden und verlieren 

oftmals die Grundrechte. Verbunden mit dem Kind ist das Thema Geld, denn das Elternteil, 

welches das Sorgerecht für das Kind hat, zu dem fließe das Geld. Auch das Anerkennen, dass 

manche Hochstrittige trotz Hilfen sich nicht einigen können, zeige auch, dass das Beratungs-

system unter anderem mitversage. Dafür sollte die Schuld nicht nur den Eltern gegeben wer-

den. 

An Herrn Rehse gewendet äußerte sich der Herr, dass auch die statistische Situation besser 

im Blick behalten werden müsse, denn diese zeige, dass die Kinder im Doppelresidenzmodell 

sich in der eindeutig besseren Lage befänden. 

Herr Schmidt äußerte sich zu dem Kommentar aus dem Publikum. Studien seien Teil eines 

wissenschaftlichen Diskurses und zum gegenwärtigen Zeitpunkt lasse sich nicht ausmachen, 

dass es allgemeingültige „richtige“ Perspektive für jedes Kind oder jede Familie gäbe. Betrachte 

man das SGB VIII so könne man feststellen, dass dieses vom Prinzip der mündigen Bürger 

ausgehe, die zunächst für sich selbst verantwortlich wären und wenn hochstrittige Eltern nicht 

in der Lage seien sich zu einigen, so ist dies nicht ausschließlich ein Fehler des (Beratungs-

)Systems. Seiner Meinung nach gibt es Paare, die einen gegenseitigen Vernichtungswillen ha-

ben und ein beratendes System tue gut daran seine Grenzen zu erkennen. Für diesen Kom-

mentar erhielt Herr Schmidt Beifall des Publikums. 

 

Herr Severin äußerte sich ebenfalls aus dem Publikum heraus zur Thematik. Er kam nochmal 

auf die Situation in Marburg zu sprechen. Er sagte, dass er sich sehr darüber freuen würde 

lokal vor Ort einen runden Tisch zu eröffnen, an dem sich alle Professionen immer mal wieder 
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treffen und alle wichtigen Aspekte zu diesem Thema besprechen würden, um zu erkennen was 

noch fehle. Als Beispiel fragte er nach einer Person, die einen begleiteten Umgang am Wo-

chenende oder unter der Woche nach 17 Uhr machen würde. Davon gäbe es noch viel zu 

wenig. Auch genannte Projekte und Angebote für Eltern im Umgang mit dem Kind seien hier in 

Marburg oder der Umgebung nicht vorhanden. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf müssten sei-

ner Meinung nach mehr dieser Angebote angesiedelt werden. Für diesen Vorschlag erhielt Herr 

Severin großen Zuspruch. 
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Ausblick 

Um dem Fachtag einen Ausblick auf die Zukunft zu geben stellte Frau Lambrecht die letzte 

Frage und wünschte sich von den Sitzen des Podiums ein Statement dazu: Sie wollte wissen 

welche Notwendigkeiten es brauche, damit eine gute Kooperation zwischen den einzelnen Pro-

fessionen geben kann. 

Herr Petri sagte, dass es aus seiner Sicht schon viele Dinge dafür getan wurden. Ein Modell, 

wie die Warendorfer Praxis stärke zudem das Zusammenarbeiten noch mehr und sollte auch 

in Marburg installiert werden. Auch ein begleiteter Umgang außerhalb der Dienstzeiten sei ein 

wichtiges Thema an dem man noch zu arbeiten hätte. 

Herr Hornung stellte dar, dass es genügend Menschen geben müsse, die wirklich eine positive 

Haltung zur Kooperation haben. Außerdem müssten dicke Bretter gebohrt werden. Nachhaltig-

keit und Geduld seien ebenfalls wichtige Eigenschaften, die dafür nötig seien. Ein solches Netz-

werk verhindere aber trotzdem nicht, dass es manchmal zu Konflikten zwischen den Professi-

onen kommt. Trotzdem bringe Kooperation und Zusammenarbeit eine sehr gute Qualität mit 

sich. 

Herr Rehse äußerte sich positiv und offen für eine neue Zusammenarbeit mit allen Professio-

nen. 

Aus der Sicht Herrn Serafins sei es, bezüglich der organisatorischen Seite, wichtig, dass ein 

Akteur die Sache der Kooperation in die Hand nehme und Treffen beispielsweise organisiere. 

Bewährt hätte sich in letzter Zeit, wenn diese Aufgabe das Jugendamt übernehme und lobte 

Frau Lambrecht und dem Jugendamt Marburg für den Auftakt mit dem Fachtag in dieser Hin-

sicht. 

Herr Harries wünschte sich für die Kooperation das Gegenteil von Hochstrittigkeit. Er würde 

sich darüber freuen, wenn innerhalb der Zusammenarbeit ein offenes Ohr und Toleranz für 

jedes Mitglied bereitgestellt werde.  

Herr Schmidt erklärte sich mit dem Jugendamt Marburg dazu bereit die Organisation und Fe-

derführung einer zukünftigen Kooperation wahrzunehmen und diese auch folgend einzuleiten. 

Dazu riet Herr Hornung für eine erste Veranstaltung alle Beteiligten der Stadt einzuladen und 

einmal in einem großen Plenum alles vorzustellen. Danach wäre eine Zusammenarbeit in einer 

kleineren Gruppe von Vorteil. 
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Frau Lambrecht erläuterte, dass der Apell und die Aufforderungen gut angekommen seien und 

die Türen des Jugendamts jederzeit offenstehen. Das Ziel des Fachtags war die Schaffung 

einer besseren Kooperationsstruktur zwischen verschiedenen Professionen und eine bessere 

Zusammenarbeit in fachspezifische Themen. Marburg sei dafür gut aufgestellt. 

 

Sie bedankte sich bei den Referenten und Fachexperten, die für diesen Fachtag zusammen-

gekommen waren, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Sie bedankte sich auch bei allen regi-

onalen Akteuren, ohne die keine Kooperation stattfinden könnte. Weiterhin bedankte sie sich 

beim Fachpublikum für die Teilnahme und die Eindrücke, die vermittelt wurden. Zu guter Letzt 

bedankte sie sich bei den weiteren Beteiligten im Marburger Jugendamt, die den Fachtag mit-

gestaltet haben. Zum Abschluss wünschte Frau Lambrecht noch allen einen guten Heimweg.  
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4. Anlagen 

Vortrag 1: Herr Hornung 
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Aufgabenverteilung:
Jugendamt:

• Kontaktaufnahme vor dem Verhandlungstermin mit den Eltern, Pflege-

eltern und ggf. Kind/Kindern, soweit nicht bereits vorgerichtlich erfolgt.

• I. d. R. mündliche Berichterstattung im Verhandlungstermin; in Ausnah-

mefällen vorab schriftliche Berichterstattung (z. B. bei Verdacht, dass die 

hochkonflikthaften Streitigkeiten das Kindeswohl erheblich gefährden). 

Familiengericht (gilt sinngemäß auch für den OLG-Senat 2. Instanz):

• grundsätzlich frühzeitige Kindesanhörung ab Alter von ca. drei Jahren

• in begründeten Ausnahmefällen ggf. spätere Anhörung.

• Kontaktaufnahme zu und Ladung von Mitarbeitern freier Träger der 

Jugendhilfe, die bereits mit Eltern/Kind arbeiten (z. B. Beratung); deren  

Teilnahme und schriftliche/mündliche Berichterstattung ist aber freiwillig.

- Auch vor dem OLG ist eine schnelle Terminierung wichtig.
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Vortrag 3 Herr Rehse: 
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Vortrag 4 Herr Harries, Frau Rahn: 
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